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1. Am 29. März 2012 hat die Kommission dem Rat den eingangs genannten Vorschlag 

vorgelegt, mit dem eine Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit zwischen der EU und 

Kanada im Zollbereich in Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit der Lieferkette und 

dem entsprechenden Risikomanagement geschaffen werden soll, wobei es unter anderem 

darum geht, die zollbezogenen Aspekte bei der Sicherung der Logistikkette im internationalen 

Handel zu stärken. Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Verbindung mit Artikel 218 

Absatz 5. 

2. Die Gruppe "Zollunion" (Zollrecht und Zollpolitik) hat in ihrer Sitzung vom 7. Juni 2012 

Einvernehmen über eine geänderte Fassung dieses Vorschlags1 erzielt. 

                                                 
1 Siehe Dok. 11188/12 UD 156 CDN 8 OC 309 und 11587/12 UD 173 CDN 12 OC 344. 
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3. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter könnte daher 

– das in der Gruppe erzielte Einvernehmen bestätigen und 

– den Rat ersuchen, dass er den Beschluss in der von den Rechts- und 

Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung (Dok. 11188/12 UD 156 CDN 8 

OC 309 und 11587/12 UD 173 CDN 12 OC 344) auf einer seiner nächsten Tagungen 

ohne Aussprache annimmt. 

 

________________________ 




